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RS OGH 1993/3/4 10ObS171/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1993

Norm

ASGG §67 Abs1 Z2

ASGG §73

ASVG §144 Abs4

ASVG §367 Abs1

JN §42 Ab

Rechtssatz

Spricht der Krankenversicherungsträger lediglich aus, daß die in einem P8egeheim aufgelaufenen Kosten nicht

übernommen werden, so ist eine Klage auf Feststellung, daß es sich bei dem Aufenthalt im P8egeheim um einen

Versicherungsfall der Krankheit handelt, unzulässig.
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